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ABKÜRZUNGEN 
Art. Artikel 
DEP Detail- und Ergänzungsprüfung 

(Zweiter Teil des Umweltberichtes oder auch Phase 2 der SUP) 
FFH Flora Fauna Habitat 
FFH-RL Flora Fauna Habitat Richtlinie 

(Europäische Richtlinie 92/43/EWG zum transnationalen Schutz bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten sowie Lebensräume) 

FFH-VP Verträglichkeitsprüfung  
(Prüfung der potenziellen Auswirkungen von Plänen und Programmen gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG, die durch das loi modifiée concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles (Art.12) in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde; besteht aus 4 
Phasen, gleichzeitig Name der 2. Phase der Verträglichkeitsprüfung) 

MECDD ~ŔŰŔƚƣĿƖĲШĬĲШũќEŰƻŔƖŸŰŰĲůĲŰƣЯШĬƨШ9ũŔůċƣШĲƣШĬƨШ?ĳƻĲũŸƓƓĲůĲŰƣШĬƨƖċĤũĲШ 
(Umweltministerium) 

NatSchG Luxemburgisches Naturschutzgesetz von 2018  
PAG ÂũċŰШĬќ ůĳŰċŊĲůĲŰƣШ]ĳŰĳƖċũШ 

(allgemeiner, flächendeckender Bebauungsplan von Gemeinden) 
RGD Règlement grand-ducal  

(Großherzogliche Verordnung) 
Screening 1. Phase der FFH-Verträglichkeitsprüfung  

(auch Vorprüfung genannt) 
SUP Strategische Umweltprüfung  

(évaluation environnementale stratégique, basierend auf der europäischen Richtlinie 
2001/42/EG, die ĬƨƖĦőШĬċƚШũŸŔШĬƨШΞΞШůċŔШΞΜΜΥШƖĲũċƣŔƻĲШěШũќĲƻċũƨċƣŔŸŰШĬĲƚШŔŰĦŔĬĲŰĦĲƚШĬĲШ
ĦĲƖƣċŔŰƚШƓũċŰƚШĲƣШƓƖŸŊƖċůůĲƚШƚƨƖШũќĲŰƻŔƖŸŰŰĲůĲŰƣШŔŰШũƨǂĲůĤƨƖŊŔƚĦőĲƚШÅĲĦőƣШƨůŊĲƚĲƣǍƣШ
wurde, SUP-Gesetz) 

UB Umweltbericht  
(rapport sur les incidences environnementales, bestehend aus der Umwelt-
erheblichkeitsprüfung und der Detail- und Ergänzungsprüfung) 

UEP Umwelterheblichkeitsprüfung  
(Erster Teil des Umweltberichtes oder auch Phase 1 der SUP) 
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GRUNDLEGENDE GESETZE UND 
VERORDNUNGEN IM RAHMEN DER SUP 
Folgende nationale Gesetze, europäische Direktiven und deren Umsetzungen in nationale Verordnungen bilden 
den Rahmen der SUP oder sind während der SUP selbst als Bewertungsrahmen zu verwenden. Die Auflistung 
erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll dem Leser des vorliegenden Dokumentes lediglich dazu 
dienen, entsprechende Inhalte z. B. auf http://www.legilux.public.lu/ schneller zu finden. 

 

Loi modifiée du 22 mai 2008 ƖĲũċƣŔƻĲШěШũќĳƻċũƨċƣŔŸŰШĬĲƚШŔŰĦŔĬĲŰĦĲƚШĬĲШĦĲƖƣċŔŰƚШƓũċŰƚШĲƣШƓƖŸŊƖċůůĲƚШƚƨƖШ
ũќĲŰƻŔƖŸŰŰĲůĲŰƣШыċƨĦőШŊĲŰċŰŰƣШÉÖÂ-Gesetz) 

Loi modifiée du 19 décembre 2008 ƖĲũċƣŔƻĲШěШũќĲċƨШыċƨĦőШŊĲŰċŰŰƣШìċƚƚĲƖŊĲƚĲƣǍь 

Loi modifiée du 19 juillet 2004 ĦŸŰĦĲƖŰċŰƣШũќċůĳŰċŊĲůĲŰƣШĦŸůůƨŰċũШĲƣШũĲШĬĳƻĲũŸƓƓĲůĲŰƣШƨƖĤċŔŰШыċƨĦőШŊĲŰċŰŰƣШ
PAG-Gesetz) 

Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (auch genannt Commodo-Gesetz) 

Loi du 30 juillet 2013 ĦŸŰĦĲƖŰċŰƣШũќċůĳŰċŊĲůĲŰƣШĬƨШƣĲƖƖŔƣŸŔƖĲШыċƨĦőШŊĲŰċŰŰƣШxċŰĬĲƚƓũċŰƨŰŊƚ-Gesetz) 

Loi modifiée du 18 Juilliet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (auch genannt 
Naturschutzgesetz, NatSchG) 

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces 
animales de la faune sauvage (betrifft den Integralen Artenschutz) 

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation (ZSC, 
betrifft klassierte FFH-Gebiete) 

Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 ĳƣċĤũŔƚƚċŰƣШũќĳƣċƣШĬĲШĦŸŰƚĲƖƻċƣŔŸŰШĬĲƚШőċĤŔƣċƣƚШĬќŔŰƣĳƖĶƣШ
ĦŸůůƨŰċƨƣċŔƖĲШĲƣШĬĲƚШĲƚƓĿĦĲƚШĬќŔŰƣĳƖĶƣШĦŸůůƨŰċƨƣċŔƖĲЮ 

Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 ĳƣċĤũŔƚƚċŰƣШũĲƚШĤŔŸƣŸƓĲƚШƓƖŸƣĳŊĳƚЯШũĲƚШőċĤŔƣċƣƚШĬќŔŰƣĳƖĶƣШ
ĦŸůůƨŰċƨƣċŔƖĲШ ĲƣШ ũĲƚШ őċĤŔƣċƣƚШ ĬĲƚШ ĲƚƓĿĦĲƚШ ĬќŔŰƣĳƖĶƣШ ĦŸůůƨŰċƨƣċŔƖĲШ ƓŸƨƖШ ũĲƚƕƨĲũũĲƚШ ũќĳƣċƣШ ĬĲШ
conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de 
détérioration y relatives. 

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 ŔŰƚƣŔƣƨċŰƣШƨŰШƚǃƚƣĿůĲШŰƨůĳƖŔƕƨĲШĬќĳƻċũƨċƣŔŸŰШĲƣШĬĲШĦŸůƓĲŰƚċƣŔŸŰШĲŰШ
éco-points. 

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 déterminant la valeur monétaire des éco-points. 

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 103 
vom 25.4.1979, S. 1) (auch genannt Vogelschutz-Direktive) 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), (auch genannt FFH-Direktive) 

Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la 
ŰċƣƨƖĲШĲƣШċǃċŰƣШƣƖċŔƣШěШƚċШƓƖĲůŔĿƖĲШƓċƖƣŔĲШŔŰƣŔƣƨũĳĲШÂũċŰШĬќċĦƣŔŸŰШŰċƣŔŸŰċũШƓŸƨƖШũċШƓƖŸƣĲĦƣŔŸŰШĬĲШũċШŰċƣƨƖĲШ
(PNPN) 
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Die Verantwortlichen der Gemeinde Mamer planen ihren Plan d'Aménagement Général (PAG) in der Ortschaft 
Capellen punktuell zu verändern.  Dieses Änderungsvorhaben wurde durch die Gemeinde in Kooperation mit dem 
Entwickler IHP (Immo Home Project), beteiligten Architekten, diversen Ministerien, Administrationen und 
Syndikaten bereits vielfach diskutiert und hierdurch weiterentwickelt.  

?ĲƖШŊƖƨŰĬũĲŊĲŰĬĲШìƨŰƚĦőШĤĲƚƣĲőƣШĬċƖŔŰШĲŔŰШј7ĲƣƖĲƨƣĲƚШìŸőŰĲŰљШċŰШĤĲƚċŊƣĲƖШÉƣĲũũĲШǍƨШĲƣċĤũŔĲƖĲŰЮШ 

?ċƚШ uŸŰǍĲƓƣШ ƨŰĬШ ĬŔĲШ ƨƚŊĲƚƣċũƣƨŰŊШ ĬŔĲƚĲƚШ ј7ĲƣƖĲƨƣĲŰШ ìŸőŰĲŰƚљШ ƽĲƖĬĲŰШ ŔůШ ÅċőůĲŰШ ĬĲƖШ ÉƣƖċƣĲŊŔƚĦőĲŰШ
Umweltprüfung und der hier vorliegenden zweiten Phase т der Detail- und Ergänzungsprüfung (DEP) т 
beschrieben. Aufgrund der urbanistischen Gegebenheiten und nationalen Vorgaben, u.a. durch den Artikel 29bis 
des ũŸŔШůŸĬŔŉŔĳĲШĬƨШΝΦШŢƨŔũũĲƣШΞΜΜΠШĦŸŰĦĲƖŰċŰƣШũќċůĳŰċŊĲůĲŰƣШĦŸůůƨŰċũШĲƣШũĲШĬĳƻĲũŸƓƓĲůĲŰƣШƨƖĤċŔŰШыxŸŔШ 9?Öь, 
ergeben sich jedoch Aspekte, die bereits im Vorfeld zu klären waren, sodass eine realistische Umsetzung und ein 
späteres Funktionieren des Konzeptes sichergestellt werden konnte. 

fŰШĬŔĲƚĲůШüƨƚċůůĲŰőċŰŊШŔƚƣШŔůШÉƓĲǍŔĲũũĲŰШċƨŉШĬĲŰШ ŰƣĲŔũШċŰШј7ĲǍċőũĤċƖĲůШìŸőŰƖċƨůљШeinzugehen, der im Zuge 
der Neuentwicklung von Wohngebäuden angeboten werden muss (Art. 29bis). Da die Gemeinde das Projekt durch 
die Modifikation des PAG zwar ermöglichen, nicht aber als eigentlicher Entwickler oder späterer Eigentümer des 
ј7ĲƣƖĲƨƣĲŰШìŸőŰĲŰƚљШŸĬĲƖШƻŸŰШÑĲŔũĲŰШĬŔĲƚĲƚШј7ĲƣƖĲƨƣĲŰШìŸőŰĲŰƚљШŉƨŰŊŔĲƖĲŰШůƁĦőƣĲЯШůƨƚƚƣĲШĤĲƖĲŔƣƚШŔůШéŸƖŉĲũĬШ
abŊĲťũęƖƣШƽĲƖĬĲŰЯШƽĲƖШċũƚШüƨƚƣęŰĬŔŊĲƖШŉƬƖШĬĲŰШј7ĲǍċőũĤċƖĲŰШìŸőŰƖċƨůљШŔŰШ[ƖċŊĲШťŸůůt.  

Im Rahmen von Abstimmungen war es möglich einen Accord-cadre sur la réalisation de logements abordables 
dans le PAP Steinchenswiss à Capellen, Mamer zu erarbeiten. Dieser Accord-cadre wurde zwischen der 
Gemeinde Mamer, IHP, dem Fonds du Logement und dem ~ŔŰŔƚƣĿƖĲШĬƨШxŸŊĲůĲŰƣШĲƣШĬĲШũќ ůĳŰċŊĲůĲŰƣШĬƨШ
territoire geschlossen (siehe Anhang der SUP). 

Der Accord-cadre ist an die Erfüllung der folgenden aufschiebenden Bedingungen geknüpft:  

¶ Genehmigung der MOPO PAG und des PAP durch den Gemeinderat.  
¶ Genehmigung der MOPO PAG und des PAP durch den Umweltminister.  
¶ Genehmigung der MOPO PAG und des PAP durch den Minister für innere Angelegenheiten. 

 

Mit der Ausarbeitung der punktuellen Änderungen des PAG beauftragte die Gemeinde Mamer das Büro Zeyen & 
Baumann s.àr.l.. LSC360 ist unterdessen für die Durchführung der Strategischen Umweltprüfung (SUP) 
beauftragt. 

Im Folgenden findet sich die Ausarbeitung der zweiten Phase der SUP. 
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VORGABEN UND SUP-PROZESS 
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2.1 Einleitung  
Die vorgesehene punktuelle Änderung des Plan d'Aménagement Général geschieht gemäß dem modifizierten 
Gesetz vom 19. Juli 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Das geänderte 
Gesetz vom 22. Mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
ũќĲŰƻŔƖŸŰŰĲůĲŰƣ (SUP-Gesetz) sieht vor, dass die Auswirkungen von Plänen und Programmen auf die Umwelt in 
einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Eine punktuelle Änderung 
des PAG gehört zu diesen Plänen und muss somit einer SUP unterzogen werden, solange es sich nicht um eine 
geringfügige Anpassung (Modification mineure) handelt (Art. 2(3) des modifizierten Gesetzes vom 22. Mai 2008). 
In diesen Fällen kann eine Anfrage auf Befreiung von der SUP-Pflicht (Dispense) gestellt werden. 

Für die hier betrachtete Fläche (Steinchenswies, Capellen) erfolgte die erste Phase der SUP, die 
Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP). Diese wurde am 14. Dezember 2022 von der Gemeinde Mamer beim 
Umweltministerium (damals MECDD) mit der Bitte um Stellungnahme (Art. 6.3 SUP-Gesetz) eingereicht. Der Avis 
mit der Referenznummer 104643 erreichte die Gemeinde im März 2023 (datiert mit 10. März 2023). 

Im Avis 6.3 wird die Ausarbeitung der zweiten Phase der SUP gefordert, sofern die Gemeindeverwaltung die 
ŊĲƓũċŰƣĲШ ƨƚƽĲŔƚƨŰŊШƽĲŔƣĲƖőŔŰШƻŸƖƚŔĲőƣЮШfůШŉŸũŊĲŰĬĲŰШuċƓŔƣĲũШј ƻŔƚШĬĲƚШ~E9??ШǍƨƖШÖEÂШы ƖƣЮΣЮΟШÉÖÂ-]ĲƚĲƣǍьљШ
sind die Anmerkungen des Umweltministeriums detaillierter aufgeführt. 

Dementsprechend stellt das vorliegende Dokument die zweite Phase der Strategischen Umweltprüfung т die 
Detail- und Ergänzungsprüfung (DEP) т ǍƨƖШŊĲƓũċŰƣĲŰШ~ŸĬŔŉŔťċƣŔŸŰШĬĲƚШÂ ]ШŔŰШ9ċƓĲũũĲŰШјÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШĬċƖЮ 

 

2.2 SUP-Prozess 
Der vorgesehene Ablauf im SUP-Prozess ist im Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung (Juni 2013, S. 8) in 
uċƓŔƣĲũШΟШјÉÖÂШ- ÂƖŸǍĲĬƨƖċũĲШÅċőůĲŰĤĲĬŔŰŊƨŰŊĲŰљШŔŰШĲŔŰĲůШ Ĥũċƨŉ-Blockdiagramm übersichtlich dargestellt und 
kann dort nachvollzogen werden. 

Im Leitfaden zur SUP (2013; sowie der nicht offiziell publizierten Version von 2016) wurden neun Umweltziele 
angegebenen, die bei der Durchführung der SUP einen übergeordneten Bewertungsrahmen für Gesamt-
Luxemburg darstellen und dementsprechend bei Planungen im Großherzogtum generell Beachtung finden sollen. 

Diese Ziele wurden zwischenzeitlich überarbeitet und basieren u.a. auf dem Plan National pour un 
Développement Durable 3 (2019), dem ÂũċŰШŰċƣŔŸŰċũШŔŰƣĳŊƖĳШĲŰШůċƣŔĿƖĲШĬќĳŰĲƖŊŔĲШĲƣШĬĲШĦũŔůċƣ (2020), dem Plan 
national concernant la protection de la nature 3 (2023) sowie weiteren nationalen Programmen und Gesetzen. 

Die Umweltziele stellen im Rahmen der strategischen Umweltprüfung (SUP) die Bewertungsgrundlage möglicher 
Umweltauswirkungen und Planungsalternativen auf die Schutzgüter dar. Insgesamt wurden 10 Leitziele definiert, 
die sich auf der Basis der sich stetig weiterentwickelnden nationalen Strategien ebenfalls fortlaufend 
aktualisieren. 
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Leitziel 01: Dem Leitbild des Klimaschutzes entsprechend, müssen Energieeinsparungen und 
Emissionsminderung gefördert werden, so dass eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 55 % bis 2030 
ыйŔůШéĲƖŊũĲŔĦőШǍƨůШ7ċƚŔƚŢċőƖШΞΜΜΡьШƨŰĬШĬċƚШüŔĲũШĬĲƖШј ĲƣƣŸ-null-EmissionenљШĤŔƚШƚƓęƣĲƚƣĲŰƚШΞΜΡΜШůƁŊũŔĦőШ
werden. Ebenfalls soll bis zum Jahr 2030 der nationale Anteil erneuerbarer Energien an der 
Bruttoendenergienachfrage auf 25 %1 erhöht und der Endenergieverbrauch dank gesteigerter Energieeffizienz um 
40 % bis 44 %2 (*im Vergleich zum Basisjahr 2007) reduziert werden.  

ыÄƨĲũũĲаШÂ ??ШΟЯШΞΜΝΦШыÉЮΡΤьбШÂ E9ШјΞΜΞΝ-ΞΜΟΜљЯШΞΜΞΜШыÉЮШΟΡШŉŉЮьь 

 

Leitziel 02: Im Rahmen der Raumentwicklung auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene gilt es die 
Anpassungsfähigkeit und Resilienz der Gesellschaft an die Auswirkungen und Veränderungen durch den 
Klimawandel zu stärken und zu fördern.  

(Quelle: Klimaadaptationsplan 2018-2023, 2018) 

 

Leitziel 03: Im Sinne des Schutzes natürlicher Ressourcen gilt es bis 2050 den gesunden und widerstandsfähigen 
Zustand der Böden und Bodenökosysteme durch Schutzmaßnahmen, eine nachhaltige Nutzung und 
Wiederherstellungsprozesse zu erreichen. Ferner ist der nationale Flächenverbrauch bis spätestens 2035 auf 
0,25 ha/Tag zu stabilisieren und bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren/senken. Darüber hinaus gilt es im Rahmen 
der Raumplanung auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene zu vermeiden, dass große Mengen 
Erdaushub entsorgt werden müssen und somit die begrenzten Kapazitäten von Bauschuttdeponien langfristig 
nachhaltig bewirtschaftet werden können.  

(Quelle: EU-Bodenstrategie für 2030, 2021 (S.3); Projet PDAT2023, 2022 (S.45); europäischer Null-Schadstoff-Aktionsplan, 2021; Loi modifiée 
du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, 2012) 

 

Leitziel 04аШ ?ĲƖШ EƖőċũƣШ ƨŰĬШ ĬŔĲШ ìŔĲĬĲƖőĲƖƚƣĲũũƨŰŊШ ĲŔŰĲƚШ ŊƨƣĲŰШ јìċƚƚĲƖƁťŸƚǃƚƣĲůƚљШ ŔƚƣШ ĲŔŰĲШ ƽŔĦőƣŔŊĲШ
Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung. Entsprechend der europäischen Wasserrahmenrichtlinie soll 
sowohl der gute ökologische und chemische Zustand der Oberflächengewässer hergestellt als auch der gute 
chemische und mengenmäßige Zustand des Grundwassers gewährleistet werden (Verbesserungsgebot). 
Generell soll eine Verschlechterung der aquatischen Ökosysteme vermieden werden (Verschlechterungsverbot) 
und Schadstoffeinträge in die Gewässer gesenkt werden.  

ыÄƨĲũũĲаШìċƚƚĲƖĤĲƽŔƖƣƚĦőċŉƣƨŰŊƚƓũċŰШƨŰĬШ~ċơŰċőůĲŰƓƖŸŊƖċůůШΟШјΞΜΞΝ-ΞΜΞΤљЯШΞΜΞΝбШÂ ??ШΟЯШΞΜΝΦь 

 

Leitziel 05: Zum Schutz der Biodiversität sind die Sicherung und Stärkung eines zusammenhängenden und 
funktionellen Netzwerks aus Schutzgebieten zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollen bis 2030 mindestens 30 
ӖШĬĲƖШxċŰĬĲƚŉũęĦőĲШŊĲƚĦőƬƣǍƣШыÉĦőƨƣǍƚƣċƣƨƚШј ċƣƨƖċШΞΜΜΜљШƨŰĬоŸĬĲƖШј ċƣƨƖƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШƻŸŰШŰċƣŔŸŰċũĲůШ
fŰƣĲƖĲƚƚĲљьШƨŰĬШůŔƣƣĲũƚШ~ċŰċŊĲůĲŰƣƓũęŰĲŰШŰċĦőőċũƣŔŊШĤĲƽŔƖƣƚĦőċŉƣĲƣШƽĲƖĬĲŰЮШ?ċƖƬĤĲƖШőŔŰċƨƚШŊŔũƣШĲƚШůŔŰĬĲƚƣĲŰƚШ
ΝоΟШĬĲƖШǍƨШƚĦőƬƣǍĲŰĬĲŰШ[ũęĦőĲШċũƚШј ċƣƨƖƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣШƻŸŰШŰċƣŔŸŰċũĲůШfŰƣĲƖĲƚƚĲљШĲŔŰĲƖШƚƣƖĲŰŊĲŰШÉĦőƨƣǍƚƣĲũlung 
zu unterstellen.  

ыÄƨĲũũĲаШÂ Â ШΟШјΞΜΞΟ-ΞΜΟΜљЯШΞΜΞΟь 

 

 

 
1 Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der noch laufenden Überarbeitung des PNEC ein Anteil an erneuerbaren Energien von 35-37 % 
an der Bruttoendenergienachfrage bis 2030 angestrebt wird. (Projet PNEC, 2023) 
2 Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der noch laufenden Überarbeitung des PNEC der Anteil eingesparter Endenergie dank 
gesteigerter Energieeffizienz auf 44% angesetzt wird. (Projet PNEC, 2023) 
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Leitziel 06: Die Wiederherstellungsprozesse der nationalen Biodiversität sind bis 2030 sicherzustellen, mit dem 
Ziel alle Ökosysteme in Luxemburg bis 2050 wiederherzustellen, widerstandsfähig zu machen und angemessen 
zu schützen. Des Weiteren gilt es die weitere Verschlechterung aller geschützten Lebensräume und Arten der 
FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie, die sich derzeit nicht in einem günstigen Zustand befinden, bis 2026 zu 
verhindern. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass bis 2030 mindestens 30 % der geschützten Arten und 
Lebensräume, die sich derzeit in einem ungünstigen Zustand befinden, in einen günstigen Zustand gelangen oder 
aber einen starken positiven Trend aufweisen.  

ыÄƨĲũũĲаШÂ Â ШΟШјΞΜΞΟ-ΞΜΟΜљЯШΞΜΞΟбШEÖ-Biodiversitätsstrategie 2030, 2020) 

 

Leitziel 07: Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sowie zur Förderung der Lebensqualität 
ist vordergründig das Überschreiten der lokalen Grenzwerte für Stickstoffdioxide und Feinstaubpartikel zu 
verhindern. Bis 2030 (*im Vergleich zum Basisjahr 2005) soll eine langfristige Verbesserung der Luftqualität durch 
eine Verminderung der Emissionen an SO2 (-50 %), NOx (-83 %), COVNM (-42 %), NH3 (-22 %) und PM2,5 (-40 %) 
erfolgen.  

ыÄƨĲũũĲаШÅ]?ШĦŸŰĦĲƖŰċŰƣШũċШƕƨċũŔƣĳШĬĲШũќċŔƖШċůĤŔċŰƣШĲƣШƨŰШċŔƖШƓƨƖШƓŸƨƖШũќEƨƖŸƓĲЯШΞΜΝΝбШÅ?]ШĦŸŰĦĲƖŰċŰƣШũċШƖĳĬƨĦƣŔŸŰШĬĲƚШĳůŔƚƚŔons nationales 
ĬĲШĦĲƖƣċŔŰƚШƓŸũũƨċŰƣƚШċƣůŸƚƓőĳƖŔƕƨĲƚЯШΞΜΝΥбШÂ ??ШΟЯШΞΜΝΦбШƓũċŰШƕƨċũŔƣĳШĬĲШũќċŔƖЯШΞΜΞΝбШƓƖŸŊƖċůůĲШŰċƣŔŸŰċũШĬĲШũƨƣƣĲШĦontre la pollution 
atmosphérique, 2021; Modu2 2018) 

 

Leitziel 08: Zur Sicherung der Gesundheit und Lebensqualität von Mensch und Umwelt sind Lärmemissionen in 
der Gesamtbilanz zu reduzieren unter Berücksichtigung der Zielwerte der 16. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchV). Dabei gilt ĲƚШĤĲƚƣĲőĲŰĬĲШјcŸƣШƚƓŸƣƚљШĬĲƖШxęƖůĤĲũċƚƣƨŰŊШǍƨШ
ĤĲƚĲŔƣŔŊĲŰЯШǍƨШƻĲƖƖŔŰŊĲƖŰШƖĲƚƓĲťƣŔƻĲШĬŔĲШEŰƣƚƣĲőƨŰŊШŰĲƨĲƖШјcŸƣШƚƓŸƣƚљШǍƨШƻĲƖůĲŔĬĲŰЮШ 

ыÄƨĲũũĲаШƓũċŰƚШĬќċĦƣŔŸŰШĦŸŰƣƖĲШũĲШĤƖƨŔƣЯШΞΜΞΝбШÂ ??ШΟЯШΞΜΝΦбШ7fůÉĦőéЯШΝΦΦΜь 

 

Leitziel 09: Die Reduktion verkehrsbedingter Gesundheits- und Umweltbelastungen ist durch den Ausbau einer 
nachhaltigen Mobilität zu fördern. Bis 2035 soll der Modal-Split zwischen öffentlichem Personenverkehr (ÖV), 
motorisiertem Individualverkehr (MIV) und nicht-motorisiertem Individualverkehr (NMIV) auf 22/53/25 verbessert 
werden.  

ыÄƨĲũũĲаШÂ ~ШјΞΜΟΡљЯШΞΜΞΞШыÉЮΟΣьбШ~ŸĬƨШΞЮΜЯШΞΜΝΥШыÉЮШΥьбШÂ ??ШΟЯШΞΜΝΦбШƓƖŸŢĲƣШÂ? ÑЯШΞΜΞΟШыÉЮΟΣьь 

 

Leitziel 10: Im Sinne einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung ist der Erhalt und die behutsame 
Weiterentwicklung der Landschaft sowie des kulturellen, architektonischen und archäologischen Erbens in ihrem 
räumlichen Zusammenhang zu sichern. Der Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- und Sachgüter sowie eine 
weitere Fragmentierung der Landschaft sind zu vermeiden.  

ыÄƨĲũũĲаШÂ ??ШΟЯШΞΜΝΦбШ9ŸŰƻĲŰƣŔŸŰШƓŸƨƖШũċШƚċƨƻĲŊċƖĬĲШĬƨШƓċƣƖŔůŸŔŰĲШċƖĦőŔƣĲĦƣƨƖċũШĬĲШũќEƨƖŸƓĲЯШΝΦΥΡбШEƨƖŸƓĲċŰШxċŰĬƚĦċƓĲШ9ŸŰƻĲŰtion, 2004) 
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3 AVIS DES MECDD ZUR UEP  
(ART. 6.3 SUP-GESETZ) 
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Die Gesamtbewertung in der ersten Phase der SUP kam zu dem Schluss, dass erhebliche Wirkungen hinsichtlich 
der zu prüfenden Schutzgüter unter der Voraussetzung der Umsetzung spezifischer Vermeidungs-, Minderungs- 
und/oder Kompensationsmaßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können. 
Demgegenüber wurde aber auch ausgeführt, dass es durchaus die Möglichkeit einer optimierten 
Flächenausweisung gibt, indem die Geometrie der Fläche angepasst oder zusätzliche Servituden und/oder 
Identifikationen auf der Planzone verortet werden.  

Von Seiten des Umweltministeriums wird diese Gesamteinschätzung auf Grundlage verschiedener Aspekte nicht 
geteilt. Unter anderem werden hier Punkte wie der benachbarte Eichenwald, die erfassten geschützten Biotope 
auf der Planzone sowie die teilflächige Lage in Überschwemmungsbereichen genannt. Entsprechend wird die 
Ausarbeitung der zweiten Phase der SUP gefordert.  

 

Generelles: 

Da die Planzone mit einem PAP-NQ überlagert werden soll, wird die Ausarbeitung eines Schéma Directeur 
erforderlich. In der Detail- und Ergänzungsprüfung soll dieses Schema berücksichtigt werden. Spezifischer soll 
auf die technischen Infrastrukturen, die Infrastrukturen hinsichtlich des Wassermanagements sowie auf das 
landschaftliche und ökologische Konzept eingegangen werden. 

Wie für einen Umweltbericht üblich, sollen sinnvolle Lösungsansätze zur Vermeidung und/oder Minderung 
potentieller Umweltimpakte angeführt werden. Hierbei soll dargestellt werden, warum das ausgewählte Terrain 
die beste Lösung für die geplante Ausweisung darstellt.  

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die östlich benachbarte Fläche als Zone MIX-u ausgewiesen ist und 
dementsprechend kein Gewerbegebiet darstellt, so, wie es in der UEP bezeichnet wurde. 

 

Schutzgut: Bevölkerung und Gesundheit des Menschen 

Das Risiko von Astabbrüchen im direkt Angrenzenden Bereich hin zum Wald ist in der 2. Phase der SUP zu 
betrachten. In diesem Zusammenhang soll auch beleuchtet werden, ob der geforderte Abstand von 15 Metern 
(als Flugkorridor für Fledermäuse) in Bezug auf den Sicherheitsaspekt als ausreichend beschrieben werden kann. 
Es soll zudem geprüft werden, ob der Abstand nicht auf 30 Meter ausgeweitet werden muss. 

In der Detail- und Ergänzungsprüfung soll nochmals auf den Aspekt des Eichenprozessionsspinners eingegangen 
werden. Im Jahr 2022 wurde die Art entlang des Fahrradweges, der durch den Sengebësch führt, nachgewiesen. 
Entsprechend soll in der DEP beschrieben werden, wie mit der Art umgegangen werden muss, wenn deren 
Präsenz vermehrt nachgewiesen werden sollte. 

cŔŰƚŔĦőƣũŔĦőШĬĲƚШ ƚƓĲťƣĲƚШјxęƖůљШƚŸũũШŔŰШĬĲƖШ?EÂШŰŸĦőůċũƚШċƨŉШĬŔĲШŔŰШĬĲƖШÖEÂШĤĲƖĲŔƣƚШċŰŊĲƚƓƖŸĦőĲŰĲШΝΣЮШ7ŔůÉĦőéШ
ĲŔŰŊĲŊċŰŊĲŰШ ƽĲƖĬĲŰЯШ ĬċШ ĲƚШ ŔŰШ ĬŔĲƚĲƖШ éĲƖŸƖĬŰƨŰŊШ ŰĲĤĲŰШ јÅĲŔŰĲŰШ ƨŰĬШ ċũũŊĲůĲŔŰĲŰШ ìŸőŰŊĲĤŔĲƣĲŰШ ƨŰĬШ
uũĲŔŰƚŔĲĬũƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲŰљШċƨĦőШƻŸƖĬĲŉŔŰŔĲƖƣĲШìĲƖƣĲШјŰШuƖċŰťĲŰőęƨƚĲƖŰЯШÉĦőƨũĲŰЯШuƨƖőĲŔůĲŰШƨŰĬШ ũƣĲŰőĲŔůĲŰљШ
gibt, die leicht niedriger liegen (jeweils 2 dB(A)).  

Neben dem Straßenlärm sollte auch auf die Emissionen der benachbarten Zone MIX-u eingegangen werden.  

Die Lärmkarten stammen aus dem Jahr 2016. Die zukünftige Entwicklung soll hier mit einbezogen werden. 

Generell wird konstatiert, dass die potentiellen Effekte aufgrund von Lärm in der ersten Phase der SUP 
unterschätzt wurden. Daher sollen in der DEP Maßnahmen zur Vermeidung und/oder Minderung potentieller 
Lärmimpakte und deren Umsetzung bzw. Sicherung dargestellt werden. 

In diesem Zusammenhang wird noch auf die Folgende Publikation verwiesen: ILNAS 103-1:2022 Acoustique - 
Critères de performance pour les bâtiments d'habitation. 

 



LSC360 SUP MODIFPAG « STEINCHENSWIES » AC MAMER, PHASE 2 - DEP 

 

 20221191-LP-ENV 18 

 

Schutzgut: Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt 

In der UEP wurde nachgewiesen, dass das Gebiet der geplanten Modifikation des PAG fast vollständig von 
geschützten Biotopen gemäß Artikel 17 des geänderten Gesetzes zum Schutz der Natur und der natürlichen 
Ressourcen betroffen ist. Hier handelt es sich um eine magere Mähwiese (6510), eine feuchte Calthion-Wiese 
(BK10) und Hecken (BK17). Der Umweltbericht muss mindestens eine überschlägige Ökobilanzierung enthalten 
und etwaige Anpassungen des städtebaulichen Konzepts diskutieren, um zumindest einen Teil dieser Biotope zu 
erhalten und ihre Einbindung in den ökologischen Verbund sicherzustellen. 

Im Hinblick auf die ökologische Qualität der für eine Urbanisierung vorgesehenen Fläche ist es ratsam, den neuen 
nationalen Plans zum Schutz der Natur für den Zeitraum 2022-ΞΜΟΜШ ǍƨШ ĤĲƖƬĦťƚŔĦőƣŔŊĲŰаШ ј?ŔĲШ ŢęőƖũŔĦőĲШ
Überwachung des Katasters der Biotope der offenen Umwelt zeigten, dass 15 % der Biotope reduziert oder 
zerstört und 12 % verschlechtert wurden. Ein Drittel dieser reduzierten, zerstörten oder geschädigten Biotope sind 
~ċŊĲƖƽŔĲƚĲŰШ ыΣΡΝΜьЮЮЮљЮШ fůШ cŔŰĤũŔĦťШ ċƨŉШ ĬŔĲШ üŔĲũĲШ ĬĲƚШ ѾШ ΝШ  ċƣÉĦő]Ш ŔƚƣШ ĬŔĲШ ÅĲũĲƻċŰz des konkreten 
Änderungsvorhabens zu hinterfragen. 

Aus der von Milvus durchgeführten faunistischen Studie geht hervor, dass zwischen dem Waldrand und den 
zukünftigen Bauten eine Pufferzone mit einer Breite von 15 m definiert werden muss. In der UEP wurde 
dementsprechend vorgeschlagen, diese Pufferzone durch eine Einstufung als Grünfläche (VERD) in den PAG zu 
überführen. Für den Fall, dass sich die Gemeinde jedoch dafür entscheidet, die Fläche im PAP zu integrieren, 
sollte dieser Punkt in der DEP behandelt werden. Je nach Bebauungskonzept ist zu prüfen, ob die Beibehaltung 
des Randstreifens in der Grünzone bzw. deren Integration in die zu bebauende Zone, überlagert durch eine 
entsprechende ZSU, eine mittel- und langfristige Optimierung der Funktionalität ermöglicht. 

Darüber hinaus unterstreicht die faunistische Studie von Milvus, dass die Qualität des Waldes als Lebensraum 
für Fledermäuse nicht durch ein unangemessenes Lichtkonzept beeinträchtigt werden sollte. Die Möglichkeiten 
zur Umsetzung entsprechender Minderungsmaßnahme im PAG sind im Umweltbericht darzustellen. 

Nach Angaben in der UEP kann eine Vergrößerung der Planzone in Betracht gezogen werden, insbesondere um 
den möglichen Verlust einer Pufferzone entlang des Waldes zu kompensieren. Im Falle einer Flächenvergrößerung 
ist zu prüfen, ob die dargestellten Schlussfolgerungen insbesondere zu den geschützten Arten noch gültig sind. 
Dazu ist es notwendig, die Akte mit einer zusätzlichen Stellungnahme von Milvus zu vervollständigen. Dabei soll 
auch geprüft werden, ob eine Ausweitung der Klassifizierung Auswirkungen auf die Migration von Amphibien 
zwischen ihren Brutstätten und ihren Überwinterungsgebieten hätte. Es ist auf die Abgrenzung des 
Untersuchungsbereiches und des Eingriffsbereiches einzugehen. 

 

Schutzgut: Boden 

cŔŰƚŔĦőƣũŔĦőШĬĲƚШÉĦőƨƣǍŊƨƣĲƚШј7ŸĬĲŰљШƨŰĬШĬĲƚШ ŔƻĲċƨƚШĬĲƖШŊĲƓũċŰƣĲŰШfŰŉƖċƚƣƖƨťƣƨƖĲŰЯШŔƚƣШŔůШÖůƽĲũƣĤĲƖŔĦőƣШǍƨШ
klären, ob die Urbanisierung auch auf einer aufgefüllten/angehobenen Fläche erfolgen wird oder nicht. Je nach 
dem soll in der DEP dargestellt werden, wie die Übergänge zwischen den einzelnen Flächen und Niveaus gestaltet 
werden sollen.  

Zudem soll in der DEP nochmals auf den Altlastenaspekt eingegangen werden, da die benachbarte MIX-u 
teilweise in der CASIPO-Datenbank enthalten ist. 

 

Schutzgut: Wasser 

Aufgrund der teilflächigen Lage der Untersuchungsfläche in einem Bereich, der im Falle von Starkregen durch 
Überschwemmungen betroffen sein kann, soll auf das Entwässerungskonzept in der DEP eingegangen werden. 

Es wird empfohlen, eine Analyse der Wechselwirkung zwischen der Plansituation und der Gefahr des 
Oberflächenwasserabflusses durchzuführen. Diese Analyse muss es ermöglichen, die potenziell gefährdeten 
Infrastrukturen zu identifizieren und Minderungsmaßnahmen festzulegen (Niveau der Infrastrukturen, Änderung 
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der Standorte der Infrastrukturen usw.). Diese Analyse sollte ausreichend detailliert sein, um Sturzflutrisiken und 
geplante Minderungsmaßnahmen in der DEP bewerten zu können. Die vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 
zur Regenwasserbewirtschaftung sind in der DEP darzustellen (begrünte Dächer, Direktversickerung etc.). 

Die aktuelle Kläranlagensituation und die zur Verfügung stehenden Kapazitäten sind in der DEP ebenfalls erneut 
zu beleuchten. 

Ebenso sollen die Trinkwasserkapazitäten bewertet werden. 

 

Schutzgut: Landschaft 

Betreffend des landschaftlichen Aspektes soll in der DEP auf den Korridor zwischen dem Wald und der künftigen 
Bebauung eingegangen werden. Was ist hier erlaubt? Was kann etabliert werden? Kann die 6510er Wiese 
teilweise erhalten werden? 

Die Tiefe der Flächenausweisung (Extension in Richtung Süden) soll im Kontext der bestehenden Zone MIX-u 
beschrieben werden. 

Zudem soll auf etwaige zusätzliche ZSU zur landschaftlichen Integration eingegangen werden. 

 

Der Avis 6.3 ist zur Ansicht im Anhang eingefügt. 
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4 INHALT DER ÄNDERUNG DES PAG 
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4.1 Partie écrite und Partie graphique (PE & PG) 
cŔŰƣĲƖŊƖƨŰĬШĬĲƖШŊĲƓũċŰƣĲŰШÂĲƖŔůĲƣĲƖĲƖƽĲŔƣĲƖƨŰŊШŔƚƣШĬĲƖШťŸŰťƖĲƣĲШìƨŰƚĦőШĬĲƖШEƣċĤũŔĲƖƨŰŊШĲŔŰĲƚШј7ĲƣƖĲƨƣĲŰШ
ìŸőŰĲŰƚљШċŰШĤĲƣƖċĦőƣĲƣĲƖШÉƣĲũũĲЮШfůШÅċőůĲŰШĬĲƖШƚƓĲǍŔĲũũШŉƬƖШĬŔĲƚĲŰШüƽĲĦťШŊĲƚĦőċŉŉĲŰĲŰШfŰŉƖċƚƣƖƨťƣƨƖĲŰШƚŸũũĲŰШ
ältere Menschen, die sich nicht mehr vollumfänglich selbst versorgen können, von Fachpersonal unterstützt 
werden und in einem betreuten Umfeld ein angenehmes Seniorendasein verbringen. Aufgrund mehrerer Faktoren 
wie etwa der Nähe zum öffentlichen Transport oder den lokalen Versorgungseinrichtungen wurde der betrachtete 
Standort als geeignet betrachtet. 

Die punktuelle Änderung des PAG hat dementsprechend zum Ziel, die bisherige Zone agricole im betrachteten 
Bereich als Zone d'habitation 2 (HAB-2), Zone soumise à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier" 
(PAP NQ) umzuklassieren. Dabei soll die Zone teilflächig mit einer Zone de servitude "urbanisation" т јZone de 
transition" (ZSU ZT) belegt werden. Darüber hinaus wird die Fläche mit einer Zone de servitude "urbanisation" т 
јőċĤŔƣċƣШĲƚƓĿĦĲƚШƓƖŸƣĳŊĳĲƚѢ (ZSU H1-24) belegt. 

 

Die HAB2-Zone hat dabei, entsprechend ihrer Zielvorstellung, eine eigene Definition, die wie folgt lautet: 

 

Zusätzlich wurde die Partie écrite in Art.20 um einen Passus ergänzt, der auf die spezifische Vorgehensweise im 
Falle von Flächen eingeht, die einem Risiko zu Überschwemmungen durch Starkregen ausgesetzt sind. 
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Die Definition der ZSU ZT in der Partie écrite des PAG-Projektes zum Zeitpunkt der vorliegenden Bewertung lautet 
wie folgt.  

 

Das Ziel der Servitude soll demnach darin bestehen, einen Übergang zwischen der natürlichen Umgebung und 
der Bebauung zu gewährleisten und jene Flächen zu reservieren, die für die Erhaltung und Schaffung von 
Grünflächen, grünen Inseln und Freizeitflächen für Erholung und Entspannung notwendig sind. Des Weiteren soll 
durch die Servitude die ökologische Vernetzung und eine landschaftliche Gestaltung entwickelt und/oder 
erhalten bleiben. 

 

Die Definition der ZSU H in der Partie écrite des PAG-Projektes zum Zeitpunkt der vorliegenden Bewertung lautet 
wie folgt.  
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Um eine bestmögliche Regelung hinsichtlich der Parkplatz-Situation zu schaffen, wurde der Parkplatzschlüssel 
in Artikel 12 der Partie écrite angepasst. Es wird hier auf den Anhang verwiesen. 

 

Die Darstellung des Projektes folgt auf den nächsten Seiten. 
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Abb. 1: Auszug aus dem aktuell gültigen PAG der Gemeinde Mamer (Quelle: Zeyen und Baumann 2024) 
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Abb. 2: PAG-Projekt der geplanten Modifikation des PAG der Gemeinde Mamer (Quelle: Zeyen und Baumann 2025) 
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4.2 Schéma directeur 

 

 

 

Abb. 3: Schéma directeur der geplanten Modifikation des PAG der Gemeinde Mamer (Quelle: Zeyen und Baumann 2025) 

Das Schéma directeur greift die geplante Nutzung entsprechend graphisch auf. Neben der Logement- sowie 
Commerce/Service-Nutzung auf dem Großteil der Fläche ist vorwiegend der westliche Flächenanteil zu nennen, 
der als Transitionszone vorgesehen ist. Wie später noch beschrieben wird, kann durch diese Transitionszone ein 
breiter Streifen bis zum Waldbereich (bis zu 30 m) von Bebauung freigehalten werden. 
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Im schriftlichen Teil des Schéma directeur werden die in der vorliegenden Detail- und Ergänzungsprüfung 
aufgegriffenen Maßnahmen zur Minderung eines potentiellen Impaktes auf Natur und Umwelt aufgegriffen und 
dargelegt. Im Anhang kann das Dokument eingesehen werden. 

 

4.3 Planung 
Die Planung, die als Grundlage der erforderlichen PAG-Ausweisung dient, basiert auf dem Wunsch der 
Etablierung eines Betreuten Wohnens (Troisième Âge). Dabei handelt es sich nicht um ein Altenheim (CIPA) mit 
stationärer Pflege, sondern um eine Wohnanlage mit einzelnen Wohnungen, die von Menschen ab einem 
bestimmten Alter bezogen werden können. Neben den seniorengerechten Wohnungen werden sich in dem 
Gebäudekomplex medizinische und nicht-medizinische Dienstleistungen befinden (z.B. Ärzte, Sanitätsbedarf, 
Friseur, etc.) die von den Bewohnern der Wohnanlage selbst wie aber auch von der übrigen Bevölkerung in 
Anspruch genommen werden können. Der Gebäudekomplex soll aus drei Bereichen zusammengesetzt werden, 
die von der ÅŸƨƣĲШĬќ ƖũŸŰ in südwestlicher Richtung hintereinander errichtet werden sollen. Die Zufahrt wird von 
der ÅŸƨƣĲШĬќ ƖũŸŰ aus ermöglicht. Entlang der Hauptstraße sollen Parkplatzflächen realisiert werden. Die 
Stellplätze für die Bewohner und das Personal werden sich hauptsächlich in der Tiefgarage befinden. Die Zufahrt 
hierzu soll im Bereich des mittleren Gebäudes erfolgen. Die Dimensionierung ist so gewählt, dass die Vorgaben 
der Einsatzkräfte (CGDIS) beachtet werden.  

 

Abb. 4: Projet Troisième Âge Capellen ς Daufsicht (Fabeck Architectes 2025) 
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Abb. 5: Projet Troisième Âge Capellen (Fabeck Architectes 2023) 
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Abb. 6: Projet Troisième Âge Capellen - Schnitt (Fabeck Architectes 2023) 
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5 DETAIL- UND  
ERGÄNZUNGSPRÜFUNG 
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Abb. 7 : Auszug aus der topographischen Karte, Planzone јSteinchenswiesљШыviolett) (Quelle: ACT 2024). 

 

 

Abb. 8: Orthofoto (2023) der Planzone јÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШ(violett) und deren Umgebung (Quelle: Geoportail 2024). 

 



LSC360 SUP MODIFPAG « STEINCHENSWIES » AC MAMER, PHASE 2 - DEP 

 

 20221191-LP-ENV 32 

 

5.1 Bestand 
?ċƚШÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣШјÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШĤĲŉŔŰĬĲƣШƚŔĦőШŔůШÉƬĬŸƚƣĲŰШƻŸŰШ9ċƓĲũũĲŰЮ 

Die Abgrenzung der ca. 1 ha großen Planzone kann wie folgt erörtert werden. Östlich des Untersuchungsgebietes 
grenzt eine kleinere Zone gemischter Nutzung (MIX-u) an (Bäckerei, Autohändler, Handel, Motel). Nördlich verläuft 
die N.6 Route d'Arlon, welche an der betrachteten Stelle die Verbindung von Mamer nach Capellen bildet. 
Westlich befindet sich das Waldgebiet Séngebësch. Südlich findet man Offenlandstrukturen (Wiesen). 120 m 
südlich des UG befindet sich ein kleiner Teich; 170 m südlich verläuft der Faulbaach der weiter im Westen in den 
Meneschbaach übergeht. 

Die Untersuchungsfläche selbst liegt im Vergleich zum Straßenniveau der N.6 sowie der östlich gelegenen 
Mischzone ca. 2 Meter tiefer.  Sie ist zu großen Teilen von Wiesen verschiedener Ausprägung dominiert (siehe auch 
Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt). Einzelne Grünstrukturen wie Einzelbäume und Sträucher 
begrenzen die Zone nach Osten hin sowie nach Norden zur N.6 hin.  

Im aktuell gültigen PAG der Gemeinde Mamer ist das betrachtete Areal als Zone agricole (AGR) ausgewiesen. 
Zudem weist die Fläche im PAG eine Markierung hinsichtlich geschützter Biotope auf, die ursprünglich auf Art.17 
des Naturschutzgesetzes von 2004 beruht. 

 

5.2 Nullvariante 
Die derzeitige Fläche wird im Falle der Nichtüberplanung fortbestehen. Die Zone wird sehr wahrscheinlich in der 
aktuellen Form inkl. der vorhandenen geschützten Biotoptypen (Magere Flachland(mäh)wiese und Feuchtwiese 
des Calthion weiter genutzt. Die Nichtdurchführung der Planung ist demnach mit keinen direkten, negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. 

 

5.3 Ergebnisse der UEP und Avis 6.3 des MECDD 
In der UEP wurde ausgeführt, dass durch die geplante Maßnahme zur Umklassierung von Flächen der Zone verte 
(AGR, Zone agricole) in eine üŸŰĲШĬќőċĤŔƣċƣŔŸŰШΞ (PAP- ÄбШüÉÖШјÑ љьЯШĲƖőĲĤũŔĦőĲШìŔƖťƨŰŊĲŰШőŔŰƚŔĦőƣũŔĦőШĬĲƖШǍƨШ
prüfenden Schutzgüter unter der Voraussetzung der Umsetzung spezifischer Vermeidungs-, Minderungs- 
und/oder Kompensationsmaßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.  

Es wurde jedoch auch ausgeführt, dass es denkbar ist, durch eine angepasste Flächenausweisung und 
Klassifizierung im PAG potentielle negative Impakte auf die umliegenden Bereiche und bestimmte Schutzgüter 
von Beginn an zu vermeiden. So wurde unter anderem empfohlen einen 15 m breiten Streifen entlang des 
Waldrandes nicht mit in die Planzone der punktuellen PAG-Modifikation mit aufzunehmen, um hier die Zone AGR 
beizubehalten oder eine Zone de verdure zu etablieren. 

fůШ ƻŔƚШΣЮΟШƽŔƖĬШĬŔĲШ ƨƚċƖĤĲŔƣƨŰŊШĬĲƖШǍƽĲŔƣĲŰШÂőċƚĲШĬĲƖШÉÖÂШŊĲŉŸƖĬĲƖƣЯШƨůШċƨŉШĬŔĲШÉĦőƨƣǍŊƬƣĲƖШј7ĲƻƁũťĲƖƨŰŊШƨŰĬШ
]ĲƚƨŰĬőĲŔƣШ ĬĲƚШ ~ĲŰƚĦőĲŰљЯШ јÂŉũċŰǍĲŰЯШ ÑŔĲƖĲЯШ 7ŔŸũŸŊŔƚĦőĲШ éŔĲũŉċũƣљЯШ ј7ŸĬĲŰљЯШ јìċƚƚĲƖљШ ƨŰĬШ јxċŰĬƚĦőċŉƣљШ
nochmals genauer einzugehen (siehe Kapitel 3). 
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5.4 Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen 
Im Rahmen der UEP wurden insgesamt keine nachhaltig negativen Effekte auf das Schutzgut abgeschätzt. 
Potentielle Konfliktpunkte wie das Niveau an Straßenlärm und mögliche Effekte durch biogene Faktoren 
(Eichenprozessionsspinner im angrenzenden Wald) wurden angesprochen, jedoch nicht als erheblich bewertet. 

Demgegenüber wird im Avis 6.3 gefordert, dass das Schutzgut erneut betrachtet wird. Vor allem sollen die Aspekte 
Sicherheitsabstand zum Wald, Eichenprozessionsspinner und Lärm beleuchtet werden, weshalb im Folgenden 
genau darauf eingegangen werden soll. Der im Avis ebenfalls genannte Aspekt des Abstandes zum Wald als 
uŸƖƖŔĬŸƖШŉƬƖШ[ũĲĬĲƖůęƨƚĲШƽŔƖĬШŔůШÅċőůĲŰШĬĲƚШÉĦőƨƣǍŊƨƣĲƚШјÂŉũċŰǍĲŰЯШÑŔĲƖĲЯШ7ŔŸũŸŊŔƚĦőĲШéŔĲũŉċũƣљШĤĲőċŰĬĲũƣЮШ 

 

Sicherheitsabstand zum Wald (Astbruch) 

Die Planung des Projektes Troisième Âge Capellen zeigt, dass über die gesamte Länge der Planzone ein Streifen 
von 15 ůШ7ƖĲŔƣĲШċũƚШјZone agricoleљШы ]ÅьШĲƖőċũƣĲŰШƽŔƖĬШыŊƖƬŰĲШ~ċƖťŔĲƖƨŰŊ in der folgenden Abbildung) und somit 
absolut frei von Bebauung bleibt. Darüber hinaus folgt die Anlage eines Übergangsbereiches ŔŰШĬĲƖШüÉÖШјüÑљ, 
welcher die Zufahrtsmöglichkeiten für Rettungsfahrzeuge der Einsatzkräfte im Notfall garantiert. Dieser Korridor 
weist eine durchschnittliche Breite von 15 m Metern auf, sodass ein mindestens 30 Meter breiter Korridor ab dem 
Waldrand von Bebauung frei bleibt. An den Sicherheitskorridor schließen sich die Außenbereiche der 
Gebäudeinfrastrukturen an. Hierbei wird es sich um private Grünflächen der Bewohner sowie Terrassenbereiche 
der zentral geplanten Restauration handeln. Werden diese Bereiche mitberücksichtigt, bleibt ein Korridor mit 
einer Gesamtbreite von mindestens 30 Metern ohne Gebäude bestehen.  

 

 

 
Abb. 9: Projet Troisième Âge Capellen т Draufsicht; nicht genordet (Fabeck Architectes 2023; Markierungen durch LSC360; 
violett = Modifikation des PAG) 

 

Eichenprozessionsspinner 

Der Aspekt eines potentiellen Effektes durch den Eichenprozessionsspinner, der sich unter Umständen im 
angrenzenden Stieleichen-Hainbuchenwald (Stellario (Primulo) т Carpinetum; PC 9160) ausbreiten könnte, 
wurde in der UEP bereits angesprochen. Zum damaligen Zeitpunkt (Herbst 2022) wurde mit der ANF in Form des 
lokal zuständigen Försters Rücksprache gehalten, ob ein Befall des Séngebësch durch die Art bereits bekannt sei. 
Der ANF war bis zu diesem Zeitpunkt ein Vorkommen des Eichenprozessionsspinners nicht bekannt. Als mögliche 

Zone verte 

Zone Sécurité 

Séngebësch 
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Gründe, warum die Art im betrachteten Bereich noch nicht angetroffen wurde, wurden in der UEP unter anderem 
die Aspekte der Ausrichtung des Waldrandes (Ostausrichtung) und der relativ feuchten Verhältnisse vor Ort 
angeführt.  

Laut Aussage des MECDD im Avis 6.3 wurde die Art dennoch im Jahr 2022 entlang des Fahrradweges, der durch 
den Sengebësch führt, nachgewiesen (Quelle unbekannt), weshalb der Aspekt nochmals in der DEP betrachtet 
werden soll. 

ј?ĲƖШ EŔĦőĲŰƓƖŸǍĲƚƚŔŸŰƚƚƓŔŰŰĲƖШ ыThaumetopoea processionea) ist eine in Luxemburg einheimische 
Schmetterlingsart. In den letzten Jahren konnten hierzulande vermehrte Massenvermehrungen beobachtet 
werden. Aufgrund der von seinen Raupen [spezifischer dessen Spiegel- oder Brennhaaren] ausgehenden Gefahr 
für die mensĦőũŔĦőĲШ]ĲƚƨŰĬőĲŔƣШŔƚƣШĲƖШǍƨŰĲőůĲŰĬШŔŰШĬŔĲШƁŉŉĲŰƣũŔĦőĲШìċőƖŰĲőůƨŰŊШŊĲƖƬĦťƣљШы~ÉШѼШ  [ШΞΜΞΝьЮШ
Dabei stellt die Art für den Wald an sich keine Problematik dar. Bei Kontakt mit den Brennhaaren der 
Eichenprozessionsspinnerraupen kann es jedoch zu Hautirritationen oder anderen Reaktionen bei Menschen und 
Tieren kommen. Die im Folgenden dargestellte Karte der ANF (2018) zeigt die Verbreitung der Art in Luxemburg. 

Sollte ein Vorkommen der Art nachgewiesen werden und der Wunsch bestehen eine potentielle 
Massenverbreitung durch Biozideinsatz zu unterbinden, so muss zunächst ein Monitoring zur Schwere des Befalls 
umgesetzt werden. Die Methodik für ein Monitoring einer EPS-7ĲŉċũũƚĲƖŉċƚƚƨŰŊШƽŔƖĬШůŔƣШĬĲƖШјNote explicative pour 
ũќĳũċĤŸƖċƣŔŸŰШĬќƨŰШůŸŰŔƣŸƖŔŰŊШƚƨƖШũќŔŰƣĲŰƚŔƣĳШĬĲШũќŔŰŉĲƚƣċƣŔŸŰШƓċƖШũċШĦőĲŰŔũũĲШƓƖŸĦĲƚƚŔŸŰŰċŔƖĲШĬƨШĦőĶŰĲШƓċƖШũĲƚШ
ĤƨƖĲċƨǂШĬќĳƣƨĬĲƚШĬċŰƚШũĲШĦŸŰƣĲǂƣĲШĬĲƚШĬĲůċŰĬĲƚШĬќƨƣŔũŔƚċƣŔŸŰƚШĬќƨŰШĤŔŸĦŔĬĲљШĬĲƖШ  [ШŔŰШder Version vom 
ΞΠЮΝΝЮΞΜΞΞШƻŸƖŊĲŊĲĤĲŰШы  [ШΞΜΞΞьЮШ?ŔĲШĬċƖŔŰШĤĲƚĦőƖŔĲĤĲŰĲШ~ĲƣőŸĬŔťШŸƖŔĲŰƣŔĲƖƣШƚŔĦőШċŰШĬĲƖШŔůШјxĲŔƣŉċĬĲŰШǍƨƖШ
EŔŰĬęůůƨŰŊШĬĲƚШEŔĦőĲŰƓƖŸǍĲƚƚŔŸŰƚƚƓŔŰŰĲƖƚљШĬĲƚШŰŔĲĬĲƖũęŰĬŔƚĦőĲŰШј~ŔŰŔƚƣĲƖŔĲШƻċŰШxċŰĬĤŸƨƽЯШ ċƣƨƨƖШĲŰШ
éŸĲĬƚĲũťƽċũŔƣĲŔƣљШ ыΞΜΝΟьШ ĲůƓŉŸőũĲŰen Herangehensweise (vgl. Fransen 2013, S. 22-23), wie sie auch im 
luxemburgischen EPS-Aktionsplan aufgegriffen ist (MS & ANF 2021, S. 28).  

Bei der Methodik wird davon ausgegangen, dass durch die Erfassung von Anzahl und Ausprägung von Altnestern 
auf die Befallsintensität des Vorjahrs bzw. der Vorjahre geschlossen werden kann, die wiederum Indikatoren für 
den Grad eines Befalls im Folgejahr darstellen. 

cŔŰƚŔĦőƣũŔĦőШĬĲƖШŊĲƓũċŰƣĲŰШ~ŸĬŔŉŔťċƣŔŸŰШĬĲƚШÂ ]ШјÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљЯШĬĲƖШŊĲƓũċŰƣĲŰШ ƨƣǍƨŰŊШĬĲƚШ ƖĲċũƚШċũƚШ
Betreutes Wohnen und dem Aspekt einer möglichen Gefährdung von Mensch und Tier durch den 
Eichenprozessionsspinner kann daher Folgendes erörtert werden:  

¶ Da der Eichenprozessionsspinner eine einheimische Art ist, die natürlicherweise im Bereich von 
Eichenwäldern auftritt, kann ein Vorkommen im benachbart zur Planfläche јÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШũŔĲŊĲŰĬĲŰШ
јÉĲŰŊĲĤļƚĦőљШnicht kategorisch ausgeschlossen werden. Ein Auftreten in normalem Ausmaß stellt auch 
keinen nennenswerten Konflikt dar. 

¶  ċĦőШĲƖŰĲƨƣĲƖШÅƬĦťƚƓƖċĦőĲШůŔƣШĬĲƖШ  [ШŊċĤШĲƚШŔůШsċőƖШΞΜΞΟШŔůШ7ĲƖĲŔĦőШĬĲƚШјÉĲŰŊĲĤļƚĦőљ keine 
übermäßige Verbreitung der Art. Die eher kühlen und feuchten Bedingungen im Sommer können hier als 
Grund angeführt werden. 

¶ Sollte es in einem sehr trockenen Jahr zu einer übermäßig starken Verbreitung kommen, so sind die 
entsprechenden Leitfäden und Handlungsempfehlungen der ANF sowie dem Gesundheitsministerium 
anzuwenden. 

¶ Sollte das Auftreten einmal so stark sein, dass die Anwendung eines Biozideinsatzes genehmigt wird, so 
wird dieser Einsatz sehr lokal innerhalb der Baumkronen realisiert, sodass nicht davon ausgegangen 
werden muss, dass eine großflächige Anwendung eine Verdriftung von Bioziden in Richtung der Planzone 
јÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШĤĲĬŔŰŊƣЮ 

¶ Der Grünkorridor, der in der Planung als Pufferbereich zum Waldbestand eingehalten wird, ist vor dem 
Hintergrund einer potentiellen Verbreitung des Eichenprozessionsspinners ebenfalls als vorteilhaft zu 
bewerten. 
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Abb. 10: Befallorte des Eichenprozessionsspinners 2018 (ANF 2018) 

 

Lärm 

fŰШĬĲƖШĲƖƚƣĲŰШÂőċƚĲШĬĲƖШÉÖÂШƽƨƖĬĲШĬĲƖШ ƚƓĲťƣШјxęƖůњЯШvorwiegend generiert durch die Nationalstraße N.6 und die 
Autobahn A.6, bereits thematisiert. Es wurde hier auf die 16. BimSchV verwiesen, die als Orientierungshilfe bei 
der Bewertung des Faktors Lärm hinzugezogen werden kann. Bei der 16. BimSchV handelt es sich um eine 
Verordnung zur Durchführung des deutschen Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die sich mit dem 
ÑőĲůĲŰŊĲĤŔĲƣШјéĲƖťĲőƖƚũęƖůљШĤĲŉċƚƚƣЮШfůШxęƖůċťƣŔŸŰƚƓũċŰШÂƖŸŢĲƣШĬƨШƓũċŰШĬќċĦƣŔŸŰШĦŸŰƣƖĲШũĲШĤƖƨŔƣШĬĲƚШŊƖċŰĬĲƚШ
axes routiers de plus de trois millions de passage de véhicules par an der Administration de l'Environnement 
(2018) wird die Berücksichtigung der Grenzwerte der 16. BImSchV empfohlen. 

In der UEP wurden die Werte der 16. BimSchV für reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 
angewandt, die bei 59dB(A) am Tage sowie 49 dB(A) in der Nacht liegen. Da es jedoch auch vordefinierte Werte für 
Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime gibt, die leicht niedriger liegen (jeweils 2 dB(A); 57 dB(A) am 
Tag und 47 dB(A) in der Nacht), sollen auch diese Werte vor dem Hintergrund der späteren Nutzung (Betreutes 
Wohnen für Senioren) geprüft werden. Zudem wird im Avis 6.3 gefordert, dass die Lärmemissionen der 
benachbarten Zone MIX-u im Rahmen der Bewertung mitberücksichtigt werden sollen. 
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Abb. 11 : Immissionsgrenzwerte nach 16. BimSchV (Verkehrlärmschutzverordnung) 

 

Laut den luxemburgischen Lärmkarten der Hauptverkehrsnetze (2016) können auf der betrachteten Fläche 
јÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШĬƨƖĦőƚĦőŰŔƣƣũŔĦőШĤŔƚШǍƨШΡΡ-60 dB(A) am Tage sowie bis zu 50-55 dB(A) in der Nacht erfasst 
werden (siehe Grafik auf folgender Seite). Hauptausschlaggebend für diesen Verkehrslärm ist die Nutzung der 
beiden Verkehrswege Autobahn A.6 sowie Nationalstraße N.6. 

Da die Lärmkarten aus dem Jahr 2016 stammen, muss davon ausgegangen werden, dass es zwischenzeitlich zu 
einer Steigerung der Verkehrszahlen gekommen ist. Entsprechend wurden die Verkehrszählungen im Bereich der 
Nationalstraße N.6 zwischen Capellen und Mamer sowie der Autobahn A.6 zwischen der belgischen Grenze und 
der Ausfahrt Mamer konsultiert (https://travaux.public.lu/fr/infos -trafic/comptage.html ). 

Aufgrund der Datenverfügbarkeit wurden im Falle der A.6 die Jahre 2019, 2021, 2022 untersucht. Im Falle der N.6 
wurden die Daten der Jahre 2021, 2022 und 2023 herangezogen. Das Jahr 2020 wurde aufgrund der Pandemie und 
der zu diesem Zeitpunkt reduzierten Mobilität der Bevölkerung wissentlich ausgespart. Ausgewählt wurde der 
beidspurige Verkehr (Nutzung der Trassen in beide Richtungen) an Wochentagen. Die Auszüge der Datenblätter 
sind im Anhang zu finden. 

?ŔĲШxċŊĲШĬĲƖШ~ĲƚƚƓƨŰťƣĲШŔŰШ7ĲǍƨŊШǍƨƖШÂũċŰǍŸŰĲШјÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШťċŰŰШĬĲŰШ]ƖċŉŔťĲŰШċƨŉШĬĲƖШŉŸũŊĲŰĬĲŰШÉĲŔƣĲШ
entnommen werden. 

 

 

Abb. 12 : Lärmkarte der Hauptverkehrsstraßen 2016 т Tag 
(Lden) 

 

 

Abb. 13 : Lärmkarte der Hauptverkehrsstraßen 2016 т Nacht 
(Lngt) 

 

https://travaux.public.lu/fr/infos-trafic/comptage.html
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?ŔĲШ xċŊĲШ ĬĲƖШ ~ĲƚƚƓƨŰťƣĲШ ŔŰШ 7ĲǍƨŊШ ǍƨƖШ ÂũċŰǍŸŰĲШ јÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШ ťċŰŰШ ĬĲŰШ ĤĲŔĬĲŰШ ŉŸũŊĲŰĬĲŰШ ]ƖċŉŔťĲŰШ
entnommen werden. 

 
Abb. 14 : Messpunkt 1420 auf der A.6; Planzone rot markiert (https://travaux.public.lu/fr/infos -trafic/comptage.html)  

 
Abb. 15 : Messpunkt 435 auf der N.6; Planzone rot markiert (https://travaux.public.lu/fr/infos-trafic/comptage.html)  

 

Vergleicht man die Anzahl der Fahrzeuge, die an Wochentagen durchschnittlich die beiden Verkehrswege A.6 und 
N.6 befuhren, so kann jeweils eindeutig nachgewiesen werden, dass es insgesamt zu einer Steigerung der 
Fahrzeugzahlen kam3. Die A.6 wurde 2022 im Vergleich zu 2019 durch über 3.500 zusätzliche Fahrzeuge befahren. 
Die N.6 nutzten im Jahr 2023 im Vergleich zu 2021 ca. 540 zusätzliche Fahrzeuge.  

 

Tabelle 1: Anzahl der Fahrzeuge, die die A.6 und die N.6 täglich in beide Richtungen befahren 
(https://travaux.public.lu/fr/infos -trafic/comptage.html )  

Straße 2019 2021 2022 2023 

A.6 50176 48479 53834  

N.6  17880 18254 18421 

 

Ältere Daten waren aktuell (August 2023) nicht mehr abzurufen. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass 
es über die letzten Jahre seit 2016 zu einer stetigen Erhöhung der Fahrzeuganzahlen auf den Verkehrswegen im 
betrachteten Bereich kam. Da die Kapazität eines bestimmten Verkehrsweges zu einem bestimmten Zeitpunkt 
begrenzt ist, muss des Weiteren davon ausgegangen werden, dass sich die Stoßzeiten des Berufsverkehrs und 
der damit einhergehende Verkehrslärm zeitlich ausdehnen (der morgendliche sowie abendliche Berufsverkehr 
dauern etwas länger). Dabei kann in den Grafiken zum Verkehrslärm nachvollzogen werden, dass in beiden Fällen 
(A.6 und N.6) die intensivste Nutzung der Verkehrswege im Zeitraum zwischen 17 bis 19 Uhr zu messen ist. Daran 

 

3 Im Falle der A.6 und der Anzahl der Fahrzeuge pro Tag im Jahre 2021 kann der Effekt der Home-Office-Regelung noch deutlich nachvollzogen werden. 

https://travaux.public.lu/fr/infos-trafic/comptage.html
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hat sich über die betrachteten Jahre nichts verändert. Demgegenüber wird generell nicht davon ausgegangen, 
dass sich zudem auch das Lärmniveau erhöht hat. Die maximalen Angaben in Bezug auf den Lärm werden sich 
demgemäß sehr wahrscheinlich kaum verändert haben4. Hierzu gibt es jedoch keine nutzbaren Daten.  

Neben dem Verkehrslärm ist auch die benachbarte Zone MIX-u und die hier vorhandenen Aktivitäten, respektive 
deren Aktivitätszeiten und potentielle Lärmemissionen zu betrachten (siehe folgende Abbildung). Bei den hier 
angesiedelten Unternehmen handelt es sich um eine Bäckerei inkl. kleiner Gastronomie (Le Pain & la Toque, gelb 
umrandet), eine Renault-Werkstatt (blau umrandet) und ein Motel inkl. Restaurant (orange umrandet). In keinem 
der angeführten Bertiebe handelt es sich um eine Aktivität, die durch extreme und/oder dauerhaft hohe 
Lautstärken gekennzeichnet ist. Berücksichtigt man die Öffnungszeiten der Betriebe, so korrespondieren diese 
mit den Verkehrszeiten, sodass nicht davon ausgegangen werden muss, dass außerhalb der werktäglichen 
Berufsverkehrszeiten erhöhte Lärmemissionen auftreten, die über ein normales und tolerierbares Maß 
hinausgehen.  

 

 
Abb. 16 : Unternehmen der benachbarten Zone MIX-u (Orthofoto 2022, geoportail.lu) 

 

7ĲƣƖċĦőƣĲƣШůċŰШŰƨŰШĬŔĲШŊĲƓũċŰƣĲШ7ĲĤċƨƨŰŊШĬĲƖШÂũċŰǍŸŰĲШјÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљЯШƚŸШƽŔƖĬШĲƚШƚŔĦőШċƨŉШ7ċƚŔƚШĬĲƖШ
provisorischen Architekten-Pläne um einen multifunktionalen Gebäudekomplex handeln, der aus einzelnen 
privaten Wohneinheiten, Gemeinschaftsräumen, Arbeitsbereichen und privaten sowie gemeinschaftlichen 
Außenbereichen zusammensetzen wird. Die privaten und gemeinschaftlichen Außenbereiche werden dabei 
entlang der Gebäudeseiten nordwestlich in Richtung des Waldgebietes sowie südöstlich in Richtung der Zone 
MIX-u verortet sein.  

 

4 Aufgrund immer strengerer Abgasnormen und auch Lärmvorschriften der Automobilindustrie wird davon ausgegangen, dass sich der Lärm, der 
durch Fahrzeuge generiert und emittiert wird, über die letzten Jahre nicht erhöht, sondern eher reduziert hat. 
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Verwendet man zur Beurteilung des potentiellen künftigen Lärmaufkommens nochmals die zuvor bereits 
dargestellten Grenzwerte der 16. BimSchV als Orientierungsrahmen, so sieht man, dass die im Bereich der 
Planzone angegebenen Werte der nationalen Lärmkarten (partiell) leicht oberhalb der Orientierungswerte für Kur- 
und Altenheime liegen.  

Tabelle 2: Orientierungswerte der 16. BimSchV und Werte der lux. Lärmkarten (2016) 

Quellen Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] 

16. BimSchV 57 47 

Lärmkarten Luxemburg 55-60 (60-65) 45-50 (50-55) 

 

Dabei muss man berücksichtigen, dass die neu geplanten Gebäude modernen Standards entsprechen werden 
und aufgrund der vorgeschriebenen baulichen Ausführungen generell bereits mit mehrfach verglasten Fenstern 
und gedämmten Türen und Fassaden ausgestattet sein werden. Bei einer Dreifachverglasung in 
Standardausfertigung kann heute von einer Lärmreduzierung von bis zu 32 dB(A) ausgegangen werden (Informelle 
Mitteilung Firma Schüco; hauseigene Expertise). Bei spezifischen akustischen Verglasungen können sogar 
Reduzierungen von bis zu 40 dB(A) oder mehr erreicht werden. Das bedeutet, dass alleine durch die 
Gebäudetechnik eine Reduzierung des Geräuschpegels in den Innenräumen auf ein absolutes Minimum 
gewährleistet werden kann.  

Hinzu kommt eine Reduzierung des Geräuschpegels in den Innenräumen, die durch die Anlage des 
Gebäudekomplexes in Bezug zur Geräuschquelle erreicht werden kann (siehe folgende Abbildung). Wie die ILNAS 
103-1:2022 zeigt, können an seitlichen Gebäudefassaden 5 dB(A) weniger im Bezug zur Quelle gemessen werden. 
Die straßenabgewandte Fassadenseite oder auch Innenhöfe weisen bis zu 10 dB(A) weniger Lärm in Bezug zur 
Quelle auf. 

 
Abb. 17 : Reduzierung der Beurteilungspegel Lr tagsüber und nachts für Fassadenabschnitte, die nicht in Richtung der 
Hauptlärmquelle ausgerichtet sind (ILNAS 103-1:2022 ACOUSTIQUE т CRITÈRES DE PERFORMANCE POUR LES BÂTIMENTS 
?ќc 7fÑ Ñf§ ь 
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Somit kann betreffend der provisorischen Planung festgestellt werden, dass die Reduzierung von -5 dB(A) auch 
im betrachteten Fall berücksichtigt werden kann. Zusammen mit den mehrfach verglasten Fenstern und den 
gedämmten Fassaden, die schätzungsweise zwischen 25 und 40 dB(A) reduzieren, kann generell nicht davon 
ausgegangen werden, dass es zu übermäßigen Geräuschemissionen oder nicht tragbaren Situationen im Bereich 
der betrachteten Planung kommt. Spezifische Festlegungen zur Umsetzung der späteren Planung müssen daher 
ċƨŉШĬĲƖШőŔĲƖШĤĲƣƖċĦőƣĲƣĲŰШEĤĲŰĲШĬĲƖШÂƖƬŉƨŰŊШǍƨƖШÖůťũċƚƚŔŉŔǍŔĲƖƨŰŊШĬĲƖШÂũċŰǍŸŰĲШјÉƣĲŔŰĦőĲŰƚƽŔĲƚљШŰŔĦőƣШŉŔǂŔĲƖƣШ
werden. 

 

Freizeitmöglichkeiten 

 ĲĤĲŰШĬĲŰШŔůШ ƻŔƚШĬĲƚШ~E9??ШċƨŉŊĲŉƬőƖƣĲŰШ ƚƓĲťƣĲŰШĤĲƣƖĲŉŉĲŰĬШĬĲƚШÉĦőƨƣǍŊƨƣĲƚШј7ĲƻƁũťĲƖƨŰŊШƨŰĬШ]ĲƚƨŰĬőĲŔƣШ
ĬĲƚШ~ĲŰƚĦőĲŰљШƚŸũũШǍƨƚęƣǍũŔĦőШċƨŉШůƁŊũŔĦőĲШ[ƖĲŔǍĲŔƣċťƣŔƻŔƣęƣĲŰШƓŸƣĲŰƣŔĲũũШťƬŰŉƣŔŊĲƖШ7ĲƽŸőŰĲƖШĬĲƚШ7ĲƣƖĲƨƣĲŰШ
Wohnens eingegangen werden. 

Die letztendliche Ausgestaltung des späteren Gebäudekomplexes und speziell die Art der zukünftigen Bewohner 
und Nutzer kann auf Ebene der Strategischen Umweltprüfung lediglich abgeschätzt werden. Dennoch ist das Ziel 
т die Etablierung von Wohnraum für ältere Menschen т ĲŔŰĬĲƨƣŔŊШŊĲťũęƖƣЮШ?ċШĲƚШƚŔĦőШƨůШĲŔŰĲШ ƖƣШј7ĲƣƖĲƨƣĲƚШ
ìŸőŰĲŰљШƨŰĬШŰŔĦőƣШƨůШĲŔŰШ ũƣĲŰőĲŔůШőċŰĬĲũŰШƚŸũũЯШŔƚƣШǍƨĬĲůШĬċƻŸŰШċƨƚǍƨŊĲőĲŰЯШĬċƚƚШĬŔĲШťƬŰŉƣŔŊĲŰШ7ĲƽŸőŰĲƖШ
der Anlage durchaus noch mobil und in der Lage sein werden, die umliegenden Infrastrukturen der Gemeinde 
Mamer zu nutzen. Sei es zu Fuß, auf dem Fahrrad/E-Bike oder in sonstiger Art und Weise.  

Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass die betrachtete Fläche generell gut in den umliegenden Kontext 
eingebunden ist. Der öffentliche Transport ist mit der direkt benachbarten Bushaltestelle Hireknapp gegeben. So 
können Personen direkt in Richtung Mamer oder Steinfort oder auch zur Stadt Luxembourg gelangen. 

 
Abb. 18 : Bushaltestellen in der Umgebung (Geoportail) 
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Der westlich gelegene Fußgängerweg führt durch den Séngebësch nach Süden und schließt dort an den 
Rannerwee an, der in nordwestlicher Richtung direkt an die öffentlichen Infrastrukturen im Bereich Grouswiss 
führen. Hier finden sich öffentliche Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie ein Restaurant. Die Wegstrecke bis 
dorthin beträgt ca. 800 m.  

Der Rannerwee selbst ist Teil des lokalen Wanderwegnetzes, welches durch die Ortschaften und die umliegenden 
Wälder führt.  

 
Abb. 19 : Wanderwege in der Umgebung (Geoportail) 

 

Sollten ältere Personen zum Fahrrad oder dem E-Bike greifen wollen, so ist auch hierzu die Möglichkeit gegeben 
über die PC14 auf dem nationalen und auch dem regionalen Radwegenetz zu fahren. 
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Abb. 20 : Radwege in der Umgebung (Geoportail) 

 

]ĲƚċůƣĤĲƽĲƖƣƨŰŊШј7ĲƻƁũťĲƖƨŰŊШƨŰĬШ]ĲƚƨŰĬőĲŔƣШĬĲƚШ~ĲŰƚĦőĲŰљ 

Insgesamt kann die in der ersten Phase der Strategischen Umweltprüfung getroffene Einschätzung bestätigt 
werden, dass hinsichtlich des Schutzgutes nicht mit erheblichen Impakten gerechnet werden muss. Die Aspekte 
јÉĦőƨƣǍċĤƚƣċŰĬљШƨŰĬШјEŔĦőĲŰƓƖŸǍĲƚƚŔŸŰƚƚƓŔŰŰĲƖљШƽƨƖĬĲŰШƽŔĲШŔůШ ƻŔƚШΣЮΟШĬĲƚШ~E9??ШŊĲŉŸƖĬĲƖƣШĤĲċĦőƣĲƣШƨŰĬШ
die hieraus potentiell resultierenden Effekte wurden dabei als nicht nachhaltig negativ bewertet. Betreffend des 
ƚƓĲťƣĲƚШјxęƖůљЯШťċŰŰШťŸŰƚƣċƣŔĲƖƣШƽĲƖĬĲŰЯШĬċƚƚШƣƖŸƣǍШĬĲƖШxċŊĲШŔůШEŔŰŉũƨƚƚĤĲƖĲŔĦőШĬĲƖШ .6 sowie der A.6, nicht mit 

erheblichen Impakten auf das Schutzgut gerechnet werden muss. 

Vorausgesetzt wird hierbei, dass 

¶ die Umklassierung entsprechend der provisorischen Planung einen Schutzabstand von mindestens 15m 
vom Wald einhält. Dieser soll nicht in die Flächenausweisung mit einbezogen werden, sondern als Zone 
verte (AGR) verbleiben oder als Zone de verdure definiert werden (insgesamt durch das PAG-Projekt 
berücksichtigt), 

¶ die Leitfäden zum Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner nach den Regeln der Technik angewandt 
werden und im Falle eines starken Befalls entsprechend des Leitfäden Maßnahmen ergriffen werden (der 
technische Dienst ist mit dem Umgang mit der Art vertraut), 

¶ die Bebauung entsprechend den technischen Vorgaben realisiert wird und somit ein ausreichender 
Lärmschutz entsprechend den Vorgaben der 16. BimSchV erreicht wird (Stand der Technik wird generell 
eingehalten). 
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5.5 Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt 
Als Grundlage zur Bewertung des Schutzgutes lag bereits zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der UEP eine 
Detailstudie des artenschutzfachlichen Expertenbüros Milvus GmbH vor. Dieses wurde als Grundlage zur 
Bewertung des Schutzgutes herangezogen. In der ersten Phase der SUP wurde bereits eindeutig auf die Wertigkeit 
des Standortes aus ökologischer Sicht eingegangen. Entsprechend wurden auch bereits die einschlägigen Artikel 
des modifizierten Naturschutzgesetzes vom 18. Juli 2018 (Art.17, 21, 27, 32) behandelt.  

In der UEP wurde entsprechend geschlussfolgert, dass die geplante Umklassierung der Planzone mit 
Auswirkungen in mäßigem Umfang verbunden sein kann. Als Voraussetzung hierzu wurden jedoch die Einhaltung 
eines mindestens 15 m breiten Schutzstreifens entlang des Waldrandes sowie die Kompensation für in Anspruch 
genommene, geschützte Biotope angesehen. Des Weiteren wurden alternative Planungsvarianten erläutert, die 
einen Effekt auf das Schutzgut vermeiden oder mindern können, um dem Auftraggeber weitere 
Planungsmöglichkeiten darzulegen. 

Im Avis 6.3 des MECDD wurde gefordert, dass das Schutzgut trotz der bereits in der UEP gelieferten Informationen 
in der zweiten Phase der SUP erneut zu betrachten und hinsichtlich verschiedener Aspekte nochmals zu 
untersuchen. Diese Aspekte sollen im Folgenden aufgegriffen werden. 

 

5.5.1 Flächengeometrie und Eingriffsbereich 

Zunächst soll geklärt werden welcher Bereich durch die Milvus-Studie abgedeckt war und wie groß der 
letztendliche Eingriffsbereich sein wird, sodass die Flächengeometrie eindeutig nachvollziehbar ist.  

Die von Milvus GmbH in der Studie 2021 betrachtete Fläche entsprach dabei der Parzellenabgrenzung der beiden 
Katasterparzellen 1989/6374 und 1994/4374 (siehe folgende Abbildung). Da bereits ein ungefährer 
Eingriffsbereich der ursprünglich geplanten Modifikation des PAG bekannt war, differenzierte Milvus im Bericht 
zwischen dem betrachteten Untersuchungsgebiet (Katasterparzellen komplett) sowie dem viel kleineren 
Eingriffsbereich der punktuellen PAG-Modifikation. Im Rahmen der faunistischen und floristisch-
vegetationskundlichen Detailstudien wurde das Untersuchungsgebiet zzgl. des nahen Umfeldes erfasst. Die 
Erfassungsergebnisse beziehen sich daher auf das gesamte Untersuchungsgebiet und nicht nur auf den (pot.) 
Eingriffsbereich der PAG-Modifikation. 

 

Abb. 21 : Betrachtete Katasterparzellen in der Milvus-Studie als Untersuchungsgebiet UG (ACT 2023) 
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Abb. 22 : Untersuchter Bereich in der Milvus-Studie (Milvus 2021); gelb = Untersuchungsgebiet; lila = erwarteter 
Eingriffsbereich der PAG-Modifikation 

 

Vor dem Hintergrund der aktualisierten Planung der punktuellen Modifikation des PAG zeigt die folgende Grafik, 
dass auch der aktualisierte Eingriffsbereich durch die Milvus-Untersuchung vollumfänglich abgedeckt ist. 

 

Abb. 23 : Orthofoto 2023 (ACT 2024); rot = Untersuchungsgebiet Milvus; pink = geplante Modifikation des PAG 
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5.5.2 Geschützte Biotope (Art. 17 NatSchG) 

Die pflanzensoziologische Erfassung durch Milvus GmbH 2021 bestätigte die in der Biotopklassifizierung des 
Offenlandes (geoportail.lu) erfassten Wiesenbiotope. Auf Basis der Kartierung von 2021 sind die kompletten 
Wiesenanteile des Eingriffsbereiches als geschützte Biotope im Sinne des Art.17 NatSchG anzusehen (siehe 
folgende Abbildung). Im westlichen und nördlichen Teil handelt es sich vorwiegend um magere 
Flachland(mäh)wiesen (6510, Kategorisierung A und B). Der östliche Teil konnte als Feuchtwiese des Calthion und 
sonstige extensive Feuchtwiesen klassifiziert werden (BK10). Die zumeist randlich verorteten Gehölzstrukturen 
stellen partiell ebenfalls geschützte Biotope dar (Hecken auf ebenerdigen Rainen und Böschungen, Biotop 
4.1.11.). 

Da die Inanspruchnahme und Zerstörung geschützter Biotope im Sinne des Art.17 NatSchG 
genehmigungspflichtig und kompensationspflichtig sind, und somit eine Anfrage auf naturschutzrechtliche 
Genehmigung inkl. Ökobilanzierung im Rahmen der PAP-NQ-Ausarbeitung erforderlich werden wird, wird die 
Identifikation der Planzone nach Art.17 empfohlen. 

 

 

Abb. 24: Biotopklassifikation (LSC360 2025) 
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5.5.3 Habitate geschützter Arten (Art. 17 NatSchG) 

Hinsichtlich der Habitatqualität für die lokal vorkommende Fauna konnte festgestellt werden, dass ein 25m 
breiter Streifen entlang des Waldrandes des Séngebësch als regelmäßig genutztes Habitat der Fledermausfauna 
zu bewerten ist. Im Rahmen einer potentiellen Ökobilanzierung wäre dieser Bereich demnach mit einem 
Aufwertungsfaktor (U1) zu versehen. Demgegenüber zeigte die Studie, dass weder für die Avifauna noch für 
Amphibien, Reptilien oder Schmetterlinge eine Kompensation im Sinne des Art.17 NatSchG erforderlich ist. 

Da ein insgesamt 30 m breiter Pufferstreifen entlang des benachbarten Waldes nicht in die Planzone mit 
aufgenommen (15 m) respektive nicht mit Gebäuden überbaut wird (weitere 15 m) bleibt der regelmäßig durch 
Fledermäuse genutzte Bereich auch bei Umsetzung der Planung intakt. Eine Kompensation ist dann nicht 
erforderlich.  

 

5.5.4 Besonderer Artenschutz (Art. 21 NatSchG) 

Im Sinne des Besonderen Artenschutzes (Art.21) wurden ebenfalls bereits im Rahmen der UEP spezifische 
Maßnahmen beschrieben und aufgelistet, die dazu beitragen können, nachhaltig negative Effekte auf die 
entsprechenden Artengruppen zu vermeiden. Zusammengefasst sind dies folgende Maßnahmen: 

- Beibehaltung eines 15m breiten Pufferstreifens entlang des Waldrandes, 

(wird durch die angepasste Geometrie der Modifikation berücksichtigt) 

- Ausarbeitung eines Beleuchtungskonzeptes, dass eine Emission von Licht in Richtung des Waldes auf 
ein Minimum beschränkt, 

(Das Architekturbüro wurde über diesen Aspekt in Kenntnis gesetzt; im Zuge nachfolgender 
Planungsebenen wird die Lichtplanung berücksichtigt werden) 

- Überprüfung des Eingriffsbereichs auf überwinternde Reptilien oder Amphibien im Eingriffsbereich durch 
langsames, flächendeckendes Abschreiten des Eingriffsbereichs kurz vor Rodungsbeginn bzw. vor dem 
Abschieben des Oberbodens, 

(Im Rahmen der erforderlichen Anfrage auf naturschutzrechtliche Genehmigung, die im fortschreitenden 
Planungsprozess ausgearbeitet werden muss, ist dieser Punkt zu berücksichtigen; eine etwaige 
genehmigung kann dann eine Ökologische Baubegleitung (ÖBB) einfordern in deren Rahmen eine 
Überprüfung erfolgen kann) 

- Regelmäßige Mahd der Untersuchungsfläche ab April bis Juli zur Vermeidung der Eiablage innerhalb des 
Eingriffsbereichs, 

ü Das Mahdgut wird südlich des Eingriffsbereichs gelagert und verbleibt dort bis Juli 
ü Der Mahdrhythmus beträgt ca. 4 Wochen 
ü Anfang August wird dann der Oberboden abgeschoben und die Bauphase beginnt 

(Auf diesen Punkt kann ebenfalls im Rahmen der Anfrage auf naturschutzrechtliche Genehmigung genau 
eingegangen werden; eine Umsetzung wird als unproblematisch angesehen) 

- Durchführung notwendiger Rodungsmaßnahmen im Winterhalbjahr (Anfang Oktober bis Ende Februar). 

(Wird als Standard angesehen) 

 

Insgesamt wurde in der UEP bereits empfohlen die gesamte Planzone im Sinne der Artikel 17 und 21 NatSchG zu 
identifizieren, um auf die Notwendigkeit der naturschutzrechtlichen Genehmigungsanfrage im Rahmen der PAP-
Planung hinzuweisen. 
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5.5.5 Gebietsschutz (Art. 32 NatSchG) 

Die Planzone liegt nicht innerhalb von europäischen oder nationalen Schutzgebieten. Das nächstgelegene FFH-
ÉĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣШјVallée de la Mamer et de l'EischљШыxÖΜΜΜΝΜΝΥьШũŔĲŊƣШŔŰШĲŔŰĲƖШEŰƣŉĲƖŰƨŰŊШƻŸŰШĦċЮШ250 m nördlich der 
Prüffläche jenseits von Capellen. Aus diesen Gründen können erhebliche Impakte auf Schutzgebiete und deren 
Schutzziele mit Entwicklung der Planzone ausgeschlossen werden. Ein FFH-Screening ist somit im vorliegenden 
Fall nicht erforderlich. 

 

Abb. 25: Lage der Planzone im Kontext zum nächstgelegenen FFH-Schutzgebiet (LU0001018) (Quelle: Geoportail 2024). 

 

5.5.6 Überschlägige Ökobilanzierung 

Berücksichtigt man die geschützten Wiesenbiotope sowie die im Sinne des Naturschutzgesetzes ebenfalls 
geschützten Gehölzstrukturen der Planzone, so ist mit einem Ökopunkt-Verlust von ca. 287.000 Ökopunkten zu 
rechnen.  

Im Rahmen der überschlägigen Berechnung wurden jene Flächenanteile entsprechend des U1-
Habitataufschlages (Fledermäuse) aufgewertet, die für nachgewiesene Artengruppen ein regelmäßig genutztes 
Habitat im Sinne des Art.17 darstellen. Demgegenüber wurden andere Teilbereiche entsprechend der 
pflanzensoziologischen Aufnahme von Milvus GmbH (jene der Kategorie B) minimal abgewertet, da sie 
nachweislich nicht dem optimalen Zustand des jeweiligen Biotoptyps entsprechen. 

Die überschlägige Bilanzierung wurde entsprechend des offiziellen Bilanzierungsschlüssels5 wie folgt berechnet: 

 

5 !ǊǊşǘŞ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ Řǳ нт ƳŀǊǎ нлнл ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳȄ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞŎo-points. 








































